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3. Der Accise-Zahlung unterliegen nicht: a) Alle 
. ^Miigen Getränke und Fabrikate, die aus schon verac- 
^-Metem Branntwein und Spiritus bereitet werden, b) 

Spiritus, der zur Bereitung von Leuchtgas (Terpentin­
Spiritus, осветительная жидкость) gebraucht wird, c) 
Stzi.ritus und Branntwein, so wie.Fabrikate aus den­
selben, die ins Ausland erportirt werden, d) Wein, 

ft und Honig-Quas.
• -4) Die Äccise von Spiritus und Branntwein, 

so wie vom Oster-Branntwein für die Ebräer und von 
den aus Wein, Weintrauben, Früchten, Zucker- und 
Runkelrübenzucker-Abfällen bereiteten feinen Branntwei­
nen, wird nach der Berechnung ihres Gehalts an was­
serlosem Spiritus (Alcohol) erhoben; die Accise von 
Porter, Bier und Meth, so wie von dem in besondern 
Betriebsanstalten bereiteten russischen Bauern - Biere 
(брага), — nach Maßgabe der Productions-Kraft der 
betreffenden Brauereien und der Zeitdauer, während 
welcher sie sich in Thätigkeit befinden. Die Patent­
steuer wird nach der Gattung der Etablissements und 
den Vortheilen der Oertlichkeit bemessen.

5. Der Betrag der Getränke-Accise und der 
Patentsteuer von den Betriebsanstalten und den Etab­
lissements zum Getränkverkauf, wird durch Allerhöchste 
Machtvollkommenheit, auf Vorstellung des Finanz-Mi­
nisters, nach geschehener Beprüfung derselben im Reichs- 
rathe bestimmt.

6. Der Engros- und Detail - Verkauf ver- 
acciseter Getränke und der Fabrikate aus denselben bil­
det einen Gegenstand freien Betriebes und es wird 
daher weder ein bestimmter Preis, noch ein Normal-Stär­
kegrad für die Getränke, noch auch die Zahl der Ver- 
kaufs-Locale derselben festgesetzt.

7. Die Accise von Spiritus, Branntwein und 
feinen Branntweinen wird zur Kronskaffe nach Maßgabe 
des Verkaufs derselben erhoben. Die Accise von den 
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Bier- und Methbrauereien und den Betriebsanstalten 
zur Bereitung des russischen Bauern - Bieres (брага) 
wird für die Zeitdauer, während welcher sie sich in 
Thätigkeit befinden, pränumerando erhoben.

8. Die Patentsteuer wird bei der Ertheilung der 
Patente auf das Recht zur Bereitung der Getränke 
oder auf das Recht zum Handel mit denselben erhoben.

9. Die Accise wird an die Kreisrenteien von den 
Inhabern der Betriebsanstalten oder den Käufern der 
Getränke, die Patentsteuer aber von den Eigenthümern 
der Etablissements zur Bereitung und zum Verkauf der 
Getränke und Fabrikate aus Branntwein und Spiritus 
eingezahlt.

Abtheilmg I.
Errichtung der Getränksteuer - Verwaltung.

Hauptstück L.
Allgemeine Bestimmungen.

10. Die oberste Leitung der die Erhebung der 
Einkünfte von den Getränken zur Kronskaffe betreffen­
den Angelegenheiten competirt dem Finanzministerium, 
beim Departement verschiedener Abgaben und Steuern.

11. Die örtliche Verwaltung der Einkünfte von 
den Getränken in den Gouvernements und Provinzen 
und im Lande des Donischen Kosakenheeres wird einer 
besondern Administration, unter der Benennung: Gou- 
Vernements-Accise-Verwaltung (Губернское Ак­
цизное Управлеше) übertragen, welcher in den Kreisen 
die Bezirks-Accise-Verwaltungen (Окружное Ак­
цизное Управлеше) untergeordnet sind.

12. Der Gouvernements - Accise-Verwal­
tung wird die Administration der Getränk-Einkünfte 

. entweder in einem einzigen Gouvernement oder einer 
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einzigen Provinz, oder auch in mehreren benachbarten, 
je nach der Anzahl und Ausgedehntheit der in ihnen 
vorhandenen Branntweinbrennereien, Bier- und Meth- 
brauereien übertragen; ebenso wird nach denselben Er­
wägungen die Bezirks-Aceise-Verwaltung entwe­
der für einen einzigen Kreis oder für mehrere Kreise 
errichtet.
Anmerkung. Die Bestimmung der Orte für die Gouvernements- und 

Kreis-Accise-Verwaltungen und die Eintheilung der Gouvernements, 
Provinzen und Kreise in dieser Beziehung wird dem unmittelbaren 
Gemessen des Finanz-Ministers anheimgeftellt.

Adtheilvng VI.
Vom Handel mit Getränken.

Hauptftück 1.
Allgemeine Bestimmungen.

229. Der Engros- und Detail-Verkauf von Ge­
tränken gehört zu den Gegenständen des freien Handels.

230. Der Getränk - Verkauf findet in beliebigen, 
durch beiderseitige Uebereinkunft des Verkäufers und 
des Käufers zu bestimmenden Preisen statt. ~

231. Ein bestimmter Stärkegrad wird für Brannt­
wein, feine Branntweine und andere Getränke im Ver­
kauf nicht normirt, indem die Getränke von beliebiger 
Stärke sein können, wie sie von den Käufern verlangt wird.

232. Die Getränke müssen von guter Qualität 
sein und ohne gesundheitsschädliche Beimischungen.

233. Der Getränk-Verkauf ist gestattet, aus den 
Magazinen oder Vorrathsgewölben der Betriebsanstal­
ten und außerdem: a) in folgenden Handels-Etabliße- 
ments: Engros-Niederlagen, Weinkellern, Fruchtbuden 
Buden zum stofweisen Getränk • Verkauf, Höcker- und 
in ähnlichen Buden; b) in Tracteur-Anstalten (welche 
in der befondern emanirten Verordnung über dieselben . 




